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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Anmelderin hat am 24. Januar 1990 beiin Europãischen 
Patentamt die internationale Anmeldung PCT/EP 90/00 131 
eingereicht. 

II. 	In einer Aufforderung gemãB Artikel 17 (3) (a) PCT zur 
Zah].ung einer zusâtzlichen Recherchengebühr vorn 
25. April 1990 hat die als internationale Recherchen-
behôrde (IRB) tatige Zweigstelle des Europãischen Patent-
amts in Den Haag der Anmelderin mitgeteilt, daB die inter -
nationale Aruneldung deta Erfordernis der Einheitlichkeit 
nicht eritspreche. Zur Begründung wurde sinngemäB 
angeführt, daB die ursprungliche einzige aligeineine 
erfinderische Idee nicht mehr zulässig sei, da der 
Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber dent Stand der Technik 
nach der DE-A-2 128 168 nicht neu oder zumindest nicht 
erfinderisch sei. Eine Untersuchung dahirigehend, ob die 
Gegenstánde der abhangigen Ansprüche anderweitig technisch 
zusainmenhangen oder zusamntenwirken, habe die Neueinordnung 
der AnsprUche in die folgenden zwei Sachverhalte ergeben, 
von denen jeder eine unterschiedliche erfinderische Idee 
verwirkliche, nämlich: 

eine Gesamtanlage nach den Patentanspruchen 1, 2-10 

und 

zwei konstruktive Ausführungen für eine Pumpe, eine 
Dámpfungskamnter mit Rückschlagventilen und Drossel-
stelle, nach den Patentanspruchen 11-24. 

III. Die Anmelderin hat am 14. Mai 1990 Widerspruch nach 
Regel 40.2 C) PCT eingelegt und hat rechtzeitig die 
zusàtzliche Recherchengebuhr entrichtet. Zur Begründung 
des Widerspruchs führt sic aus, in der Anmeldung würden 
einerseits eine Bremsanlage mit einer Pumpe und einer 
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Dämpfungseinheit und andererseits zwei konstruktive 
Ausführungen für diese Puinpe mit Dãmpfungskammer, Rück-
schlagventil und Drosseistelle beschrieben. 

Die Puinpen würden ihre besondere Wirkung insbesondere für 
die beanspruchte Bremsanlage erzie].en. Die Bremsanlage sei 
andererseits besonders dazu geeignet mit einer derartigen 
Pumpe ausgerüstet zu verden. Insofern verde eine einzige 
aligemeine erfinderische Idee verwirklicht, nämlich eine 
gerauscharme ABS-Bremsanlage zu schaffen. 

Die Aninelderin verweist weiterhin auf Regel 13.2 (ii) PCT, 
wonach Regel 13.1 PCT so auszulegen sei, daB sie 
insbesondere die Mäglichkeit zulãBt, daB mit einexn seib-
stãndigen Anspruch für ein bestimxntes Verfahren innerhaib 
derselben Anineldung ein selbständiger Anspruch für eine 
Vorrichtung oder ein Mittel, die zur Ausführung des 
Verfahrens besonders entwickelt wurden, verbunden werden 
könne. In der Anineldung stünden sich zwar nicht em 
Verfahren und ein Mittel gegenüber, sondern eine Anlage 
und ein Mittel, die aber ebenfalls in der Weise verbunden 
seien, daB das Mittel insbesondere in Hinblick auf die 
(Brems-)Anlage (entsprechend dem Verfahren) entwickelt 
worden sei. In ana].oger Anwendung der Regel 13.2 (ii) PCT 
sel daher von einer Einheitlichkeit der Arnneldung 
auszugehen. 

Entscheidungsgründe 

1. 	Der Widerspruch ist zulãssig. Die zusãtzliche Recherchen- 
gebühr ist in Sinne von Artikel 17 (3) a) PCT fristgerecht 
entrichtet worden. Ferner entspricht der Widerspruch in 
forinaler Hinsicht den Erfordernissen der Regel 40.2 C) 

PCT. 
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Erkennbar hat die IRB die Auffassung vertreten, daB der 
Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung nicht inehr neu 
ist und daB sich die Ansprüche 1 bis 24 auf zwei unter-
schiedliche Anspruchsgruppen beziehen, die keine einzige 
ailgeineine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 
PcT). 

Die Kaininer ist der Auffassung, daB es un vorliegenden, 
einfachen Fall für die Arnnelderin aufgrund des Hinweises 
auf die fehiende Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit der 
allgemeinen erfinderischen Idee (ia Hinblick auf den 
genannten Stand der Technik) einerseits und aufgrund der 
Aufzahlung der unterschiedlichen Sachverhalte in den 
Ansprüchen andererseits erkennbar war, weiche Uberlegungen 
für die Entscheidung maSgebend waren. 

Unter diesen Uinstânden kann die in der Aufforderung gemâB 
Artikel 17 (3) (a) PCT enthaltene, an sich knappe 
Begründung Ia Sinne von Regel 40.1 PCT noch als 
ausreichend für die Feststellung angesehen werden, daB die 
Anineldung nicht dein Erfordernis der Einheitlichkeit 
entspreche. 

Die internationale Anmeldung enthâlt einen unabhârigigen 
Anspruch 1 und abhangige Ansprüche 2 bis 24. 

3.1 	Die von der IRB entgegengehaltene DE-A-2 128 168 (vgl. 
insbes. Fig. 1) of fenbart eine blockiergeschützte, 
hydraulische Breinsanlage mit einem Hauptbremszylinder 4 
und aindestens einer Radbremse la, b, die mit dea Haupt-
zylinder 4 über eine Bremsleitung 5, 5a bzw. 5b verbunden 
ist. Weiterhin 1st eine Puinpe 9 Uber ihre Druckleitung 11 
mit dern Hauptbremszylinder 4 verbunden. Zum schlupf-
abhángigen Steuern des Druckes in der Radbremse la, lb 
sind Modulationsventile 6a, b und 7a, b vorgesehen, wobei 
zuin Druckabsenken den Radbremsen Druckaittel entnoainen und 
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zuin Druckaufbauen Druckmittel zugefuhrt wird. In der 
Druckleitung 11 der Puinpe 9 sind eine Dämpfungsvorrichtung 
13 und eine Blende 12 vorgesehen, die der Geräusch-
minderung dienen (vgl. S. 3, Abs. 1-3 von Dl). Urn bei 
einer soichen Danipfungsvorrichtung zu vermeiden, daB beim 
Bremsen Druckflüssigkeit von der Bremsleitung 5, 5a, 5b 
über die Pumpendruckleitung 11 direkt in die Speicher-
kaminer der Dämpfungsvorrichtung 13 gelangt und die 
Bremsung, begleitet von ether Peda].wegverlàngerung, weich 
macht, ist in der Druckleitung 11 tin Rückschlagventil 14 
vorgesehen, das zur Puinpe 3 hin sperrt und zwischen der 
Dampfungseinrichtung 13 und dem Hauptzylinder 4 angeordnet 
ist. 

Die vorstehende Analyse der aus Dl bekannten Bremsanlage 
zeigt, daB aile Nerkmale des Anspruchs 1 der inter-
riationalen Anmeldung unrnittelbar in der Druckschrift Dl 
of fenbart sind. 

Da somit der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht mehr neu ist 
und dainit die ibm zugrundeliegende aligeineine Idee nicht 
mehr als erfinderisch angesehen werden kann, ist zu 
untersuchen, ob sich die abhàngigen Ansprüche in 
Verbiridung mit den Merkmalen nach Anspruch 1 noch einer 
einzigen aligemeinen erfinderischen Idee unterordnen 
lassen. 

In dieser Untersuchung sind insbesondere die ausschlieB-
lich oder unter anderern direkt auf den Anspruch 1 zurUck-
bezogenen Ansprüche 2, 4, 6, 9 bis 11, 13 bis 17 und 20 

- --------------bs-4_zuerüks icht igen. 

3.3 	Nach Auffassung der Kaminer enthalten diese Ansprüche sowie 
die auf sie zurückbezogenen (nachfolgend in Kianunern 
angefuiirten) Ansprüche die folgenden aufgelisteten 
Ausbildungen des Gesaintschaltplans sowie die konstruktiven 
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Weiterbildungen der Basisbauteile der bekannten Brems-
anlage nach dem Anspruch 1: 

Gesaintschaltplan der Bremsanlage mit Benennung und 
Einordnung der Basisbauteile; Ansprüche 2 (3), 6 (7, 
8) und 10 

Dämpfungseinrichtung (23, 40) 

erste konstruktive Bauform (mit federbeauf-
schlagtem Kolben 25, Fig. 1); Ansprüche 4 (5) 

zweite konstruktive Bauform (mit elastoinerein 
Formteil 41, Fig. 2, 3); Ansprüche 17 (18, 19) 
und 21 bis 23 

in integrierter Bauweise (Baueinheit) mit 
Rückschlagventil 28, Pumpendruckventil 20, der 
Drossel 31 und der Pumpe 16, 30 (Fig 2); 
Ansprüche 11 (12), 13, 15, 16 und 20 

C) Pumpe (16), ihre grundlegende konstruktive Bauform 
sowie in integrierter Bauform mit einer Ventilbau-
einheit 20, 28, 33 (Fig. 2, 3). 
Ansprüche 9, 14 und 24. 

3.4 	Aus der vorstehenden Auflistung und Benennung der Gegen- 
stände aus den Anspruchsgruppen ist ohne veiteres 
erkennbar, daB die Weiterbildurigen a), b1), b2), b3) und 
C) vôllig unabhängig voneinander bei der aus Dl bekannten 
Bremsanlage nach dem Anspruch 1 eingesetzt werden können 
und diese unabhángig voneinander in unterschiedlichen 
Richtungen weiterzuentwickeln vermogen. 
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Im übrigen ist nach Uberzeugung der Kaminer die von der 
Anmelderin vertretene Auslegung der Regel 13.1 PCT in 
Verbiridung mit Regel 13.2 (ii) PCT (vgl. tinter dem 
vorstehenden Punkt III des 3. Absatz) nicht haitbar. 

Die Bremsanlage nach dem Anspruch 1 betrif ft zweifellos 
eine Vorrichtung und nicht ein Verfahren. Es stehen sich 
somit bei einem Vergleich der Anspruchsgruppen a) bis C) 

jeweils einschlieSlich des Ansruchs 1, ausschlieSlich 
Vorrichtungsansprüche gegenüber. 

un Rahinen der Regel 13.2 (ii) PCT sind unter bestiminten 
voraussetzungen verschiedene Kategorien von Ansprüchen in 
einer Anmeldung inöglich. Dies gilt auch für unabhängige 
Arisprüche der gleichen Kategorie, die allerdings riur dann 
zugelassen werden, werin die Voraussetzungen der Regel 13.1 
PCT vorliegen. 

Nach Auffassung der Kaminer gibt der Wortlaut der 
Regel 13.2 (ii) PCT keineri AnlaB, die für verschiedene 
Ausprägungen desselben erfinderischen Sachverhalts bei 
unabhängigen Ansprüchen verschiederier Kategorien bejahte 
Einheitlichkeit auch bei Anspruchen gleicher Kategorie 
anzuerkennen, die sich auf verschiedene Ausfuhrungsformen 
einer bekannten Vorrichtung beziehen und die nicht dent 
Erfordernis der Regel 13.1 PCT genügen. 

	

4. 	Ungeachtet der Tatsache, daB die Definition der oben- 
stehenden Gegenstände teilweise anders ist als die von der 
IRB vorgenominerte, inüssen mm vorliegenden Fall grurid-
s-à-t-z-l4ch--mehrere Gegenstande unterschieden werden, von 
denen jeder eine uriterschiedliche, inög1icherwei 
erfinderische Idee verwirk].icht. 

	

4.1 	In der grundlegenderi rioch nicht publizierten Entscheidung 
der GroBen Beschwerdekantiner G 1/89 vom 2. Mai 1990 (siehe 
auch die Stellungnahnie der GroBen Beschwerdekammer G 2/89 
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vorn gleichen Datum) ist ausgeführt worderi, daB das EPA in 

seiner Funktion als IRB nach Artikel 17 (3) (a) PCT auch 

weitere Recherchengebühren verlangen kann, wenn der 

Anmeldung die Einheitlichkeit "a posteriori" fehlt und es 
sich dabei urn einen kiaren Fall handelt. 

Nach Auffassung der Rammer handelt es sich hier urn soich 

einen kiaren Fall, denn die Uneirtheitlichkeit der zu den 

Anspruchsgruppen formulierten Konzepte ist nach Wegfall 

der ursprünglichen allgemeinen erfinderischen Idee 

offensichtlich. 

4.2 	Für eine vollständige Recherche war die IRB deshalb, nach 
Ansicht der Rammer, berechtigt, zu]nindest eine zusätzliche 

Rechercherigebühr zu fordern. 

Entscheidungsforniel 

i..Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Der Widerspruch geinãB Regel 40.2 (c) PCT wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
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